
Anlage A zur V/0362/2022

Kurzüberblick

Bewilligung der im Jahr 2022, Teil 2, vorgesehenen Maßnahmen innerhalb des „Topfes zum Ausbau
und Erhalt der Sportstätteninfrastruktur (ohne Turn- und Sporthallen sowie Großinvestitionen z. B.
Verlagerung von Sportanlagen).

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Mit der Beschlussfassung gemäß den Beschlussvorschlägen der Verwaltung trägt die Stadt
Münster dazu bei, den Lebenswert Münsters im Sport zu erhalten bzw. auszubauen und qualitativ
zu verbessern. Durch die Bereitstellung funktionierender Sportanlagen unterstützt die Stadt sowohl
das ehrenamtliche Engagement der Mitgliedsvereine des Stadtsportbundes Münster e. V. und
schafft gleichzeitig gute Rahmenbedingungen für den vereinsungebundenen Sport.

Alle für das Jahr 2022 vorgesehenen Maßnahmen werden über das im Haushalt 2022 zur
Verfügung stehende Sportbudget finanziert.

Zielerreichung

Mit der Beschlussfassung wird das Ziel einer bewegungsaktiven Stadtgesellschaft mit
sozialverträglicher Teilhabe aller Interessierten unterstützt und die Verantwortungsgemeinschaft der
ehrenamtlich geführten Mitgliedsvereine des Stadtsportbundes Münster e. V.

Finanzierung

Produktgruppe: 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja Nein

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja Nein

Im beschlossenen Haushaltsplan 2022 enthalten? Ja Nein x teilw.

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja Nein

Bereits veranschlagt? x Ja Nein

Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist vollständig
pflichtig

überwiegend
pflichtig

x überwiegend
freiwillig

vollständig
freiwillig

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)


